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Leitsätze des Beschlusses
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-383/02

Wird der Antrag auf Nichtigerklärung einer
Gemeinschaftsmarke zurückgenommen,
bevor die Entscheidung der Nichtigkeits
abteilung des Harmonisierungsamts für den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Mo
delle), mit der diese Marke für nichtig er
klärt wurde, nach den Artikeln 56 Absatz 6,
57 Absatz 1 und 62 Absatz 3 der Verord
nung Nr. 40/94 über die Gemeinschafts
marke wirksam und unanfechtbar gewor
den ist, so lässt dies die genannte Ent
scheidung hinfällig werden, so dass die bei

dem Gericht erhobene Klage gegen die
Entscheidung einer Beschwerdekammer des
Amtes, mit der die Gültigkeit der ersten
Entscheidung bestätigt wurde, nach
Artikel 113 der Verfahrensordnung des
Gerichts gegenstandslos wird und sich die
Hauptsache erledigt hat.

(vgl. Randnr. 14)
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